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Fischerprüfung

Am 02. und 03. Mai 2012 führt die Stadt Oberhausen als
Untere Fischereibehörde Fischerprüfungen durch.

Die Anträge auf Zulassung zur Prüfung können bei der
Unteren Fischereibehörde, Bereich Bürgerservice,
Öffentliche Ordnung, Technisches Rathaus,
Bahnhofstraße 66, Zimmer B 408, abgeholt werden. Sie
sind spätestens bis zum 30. März 2012 wieder einzurei-
chen.

Die Prüfungsgebühr beträgt 50,00 EUR.

Die Fischerprüfung besteht aus einem theoretischen
und einem praktischen Teil. Der theoretische Teil
erstreckt sich auf die Bereiche:

Allgemeine und spezielle Fischkunde, Gewässerkunde
und Fischhege, Natur- und Tierschutz, Geräte- und
Gesetzeskunde. 

Im praktischen Teil sind Angelgeräte für den Fischfang
waidgerecht zusammenzubauen sowie Fischarten zu
erkennen.

Lehrgänge und Vorbereitungen für die Fischerprüfung
werden u. a. auch von ortsansässigen Vereinigungen
der Freizeitfischerei durchgeführt.

Der Oberbürgermeister
Untere Fischereibehörde

Im Auftrag

Horst Ohletz

Kraftloserklärung von Sparurkunden

3018292411
3002004152
3002004160

Die obengenannten Sparurkunden wurden für kraftlos
erklärt.

Oberhausen, 19.01.2012

Stadtsparkasse Oberhausen
- Der Vorstand -

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt
Oberhausen für das Haushaltsjahr 2012 nebst Anlagen
wird gemäß § 80 (3) Gemeindeordnung NRW in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S.685), in
Kraft getreten am 21. Dezember 2011, in der Zeit vom
15.02.2012 bis zum 01.06.2012 im Rathaus
Oberhausen, Zimmer 408, und in den
Bezirksverwaltungsstellen des Rathauses Osterfeld,
Zimmer 10 - 12, und des Technischen Rathauses
Sterkrade, Zimmer B 005, während der Dienststunden
zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 

Gegen den Entwurf können Einwohner oder
Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von vier Wochen
nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben.

Einwendungen nimmt der Fachbereich 1-1-
10/Allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten,
Gebühren, Rathaus Oberhausen, Zimmer 408, entge-
gen.

Oberhausen, 19.01.2012

Stadt Oberhausen

Klaus Wehling
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung einer Satzung über die
Veränderungssperre Nr. 130

I. Satzung

über die Veränderungssperre Nr. 130 vom 27.01.2012

Der Rat der Stadt hat aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 16
Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S.
2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509), in Verbindung mit §
7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV.NRW.1994, S. 666), zuletzt geändert
durch Art. 4 TransparenzG vom 17.12.2009
(GV.NRW.2009, S. 950), in seiner Sitzung am
12.12.2011 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Es wird eine Veränderungssperre beschlossen.

Der Bereich der Veränderungssperre ist im Plan des
Bereichs 5-1 - Stadtplanung - vom 06.10.2011 umrandet
dargestellt und als Anlage dieser Satzung beigefügt.

Das Plangebiet befindet sich nordöstlich der Vestischen
Straße (Hausnummern 200-214) in der Gemarkung
Sterkrade, Flur 19, und umfasst die Flurstücke Nr. 628,
629, 998, 1168, 1124 und 1229.

§ 2

Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre
(§ 1) dürfen

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchge-
führt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde
Veränderungen von Grundstücken und baulichen
Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-,
zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorge-
nommen werden.

§ 3

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der
Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden
sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer
bisher ausgeübten Nutzung werden von der
Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald
und soweit für ihren Geltungsbereich (§ 1) ein
Bebauungsplan in Kraft tritt, spätestens jedoch am
22.02.2013. Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde
der Zeitraum der Zurückstellung eines Baugesuchs
nach § 15 Abs. 1 BauGB (12 Monate) angerechnet.

II. Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.

III. Hinweise

1. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hin-
gewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber
der Gemeinde (Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 -
Stadtplanung-, Technisches Rathaus Sterkrade,
Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004)
unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1
gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a
BauGB beachtlich sind.

2. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgendes hinge-
wiesen:

Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes beim
Zustandekommen dieser Satzung kann nach Ablauf
eines Jahres seit der Verkündung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

3. § 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB lautet wie folgt:
„Dauert die Veränderungssperre länger als 4 Jahre
über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten
Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1
BauGB hinaus, so ist den Betroffenen für dadurch
entstandene Vermögensnachteile eine angemesse-
ne Entschädigung in Geld zu leisten."

Gemäß § 18 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen,
dass der Entschädigungsberechtigte Entschädigung
verlangen kann, wenn die in § 18 Abs. 1 Satz 1
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der
Entschädigung schriftlich bei der Stadt Oberhausen
beantragt.

Oberhausen, 27.01.2012

Klaus Wehling
Der Oberbürgermeister
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Im Auftrag der Stadt Oberhausen,
Fachbereich 5-6-40, 46047 Oberhausen,
schreibt die WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Kanäle und Straßen,
46049 Oberhausen, Buschhausener
Straße 149, Telefon 0208 8578-321, Telefax
0208 8578-322, hiermit nach VOB/A öffent-
lich aus:

Maßnahme:
Fahrbahnerneuerung Falkensteinstraße von Arndstraße
bis Liebknechtstraße

Leistung:
ca. 3.700 m² Fahrbahndecke aufnehmen und 

entsorgen
ca.    500 m² Fahrbahndecke fräsen
ca. 3.700 m² Schottertragschicht aufnehmen und 

entsorgen
ca. 3.700 m² Schottertragschicht liefern und 

einbauen
ca. 3.700 m² Asphalttragschicht liefern und einbauen
ca. 3.700 m² Asphaltbinderschicht liefern und 

einbauen
ca. 4.200m² Splittmastixasphalt liefern und einbauen
ca.    800 m Rinnenbahn aufnehmen und entsorgen
ca.    800 m Rinnenbahn liefern und verlegen
ca.    360 m² Platten und Pflaster aufnehmen und

entsorgen
ca.    360 m² Platten und Pflaster liefern und verlegen
ca.     12 Stück Straßeneinläufe mit Anschlussleitung

erneuern
ca.       8 Stück Schachtabdeckungen erneuern

Bauzeit:
Anfang 17. KW 2012 - Ende 26. KW 2012

Zuschlagsfrist:
30.04.2012

Die Angebotsunterlagen können ab 15.02.2012 bis
02.03.2012 nur schriftlich bei der ausschreibenden o. g.
Stelle unter Beifügung eines Verrechnungsschecks oder
einer beglaubigten Einzahlungsquittung mit Angabe des
Projektes angefordert werden.

Maßnahme:
Fahrbahnerneuerung Falkensteinstraße von Arndstraße
bis Liebknechtstraße

Stadtsparkasse Oberhausen
BLZ: 365 500 00, Konto-Nr. 173 260.
Zusammenfassung von mehreren Objekten ist nicht
zulässig.

Kostenbeitrag:
35,00 € Bruttobetrag einschl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer und Portokosten

Der Betrag wird nicht erstattet.

Die Ausgabe der Angebotsunterlagen erfolgt nur an sol-
che Firmen oder Bietergemeinschaften, die nachweis-
lich in den letzten Jahren Leistungen gleicher oder ähn-
licher Art ausgeführt haben und in der Lage sind, die
geforderten Fristen einzuhalten. Ein entsprechender
Nachweis ist auf Anforderung zu erbringen.

Auskünfte erteilt:
Herr Bialas
WBO GmbH, Kanäle und Straßen 
Tel. 0208 8578-364

Die Angebote sind zu richten an die
Submissionsstelle der WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Kanäle und Straßen, 46049
Oberhausen, Buschhausener Straße 149, Erdgeschoss
rechts, Zimmer 011.

Eröffnungstermin am 08.03.2012, um 10:00 Uhr
Teilnehmerkreis gem. VOB/A - § 14 / 1

Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen
Bestimmungen der VOB können sich Bieter an die
Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 30 08 65, 40408
Düsseldorf, wenden.

Ausschreibung


